
S eit der Untersuchung von 
Scheurer et al. [1] hat sich die 
Anzahl der in Deutschland zuge

lassenen Stickstonhibitoren von fünf 
auf zehn Wirkstoe verdoppelt. Vor dem 
Hintergrund nitratbelasteter Gewässer, 
aber auch steigender Positivbefunde der 
Wirkstoe in Gewässern sowie der in
zwischen gesetzlich verpichtenden 
Anwendung von UI wurden in dem vom 
DVGW geförderten Forschungsvorhaben 
INHIBIT die Chancen und Risiken, die 
aus der ächenhaften Anwendung sol
cher teils neuartiger Wirkstoe in der 
Landwirtschaft für den Gewässerschutz 
entstehen, untersucht.

NI und UI dienen im landwirtschaft
lichen Einsatz der Vermeidung oder Ver
ringerung von Stickstoverlusten durch 
Entgasung oder Auswaschung sowie der 
besseren Anpassung der Stickstoum
wandlung an die NAufnahme der Pan
zen. Obgleich beide häug unter den 
Oberbegrien „Inhibitoren“ subsumiert 
werden, unterscheiden sie sich in ihren 
für Umweltabschätzungen relevanten 
Stoeigenschaften, Eekten, Einsatz
schwerpunkten und den in den Kulturen 
ausgebrachten Wirkstomengen [2, 3].

Nach der Düngeverordnung (DüV) [2] 
ist in Deutschland bislang einzig die An
wendung von UI in Harnstodüngern 
verpichtend – vorrangig, um Ammo
niakemissionen zu verringern. UI blo
ckieren zeitweise die Ureaseaktivität 

und verlangsamen dadurch die Hydro
lyse von Harnsto zu Ammonium und/
oder gasförmigem Ammoniak. NI wie
derum wirken in der Regel im ersten 
Teilschritt der Nitrikation, indem sie 
die Ammoniummonooxygenasen nitri
zierender Bakterien hemmen. Dabei 
wird die Oxidation von Ammonium zu 
Nitrit und in der Folge auch die Nitrat
bildung verzögert. Während NI haupt
sächlich in Gülle und mineralischen 
NDüngern eingesetzt werden, werden 
UI vorrangig bei Harnstodüngern ver
wendet. Harnstodünger enthalten zum 
Teil auch Wirkstoe beider Gruppen 
(UI und NI). Generell stellt sich die 
Datenlage zu den einzelnen Wirkstoen 
sehr unterschiedlich dar. An dieser Stel
le wird deshalb auf die rechtliche Ein
ordnung der NI und UI eingegangen und 
die im Projekt „Chancen und Risiken 
von NI und UI für den Gewässerschutz“ 
(INHIBIT) erzielten Ergebnisse wasser
wirtschaftlich eingeordnet. 

Rechtlicher Rahmen der  
Wirkstoffe und ihre Zulassung

NI und UI unterliegen als Anwendungs
hilfsmittel für stickstohaltige Dünge
mittel und Wirtschaftsdünger in 
Deutschland dem Düngerecht. Im recht
lichen Kontext der Düngemittel sind für 
Deutschland das Düngegesetz (DüngG) 
[3], die DüV und die Düngemittelver
ordnung (DüMV) [4] relevant. Grund
sätzlich werden in der DüMV die vier 

Produktkategorien Düngemittel, Kultur
substrate, Bodenhilfsstoe und Pan
zenhilfsmittel unterschieden, die in 
Abhängigkeit der typ bzw. zweck
bestimmenden Hauptbestandteile de
niert sind. Diesen Produktkategorien 
können als Nebenbestandteile viele ver
schiedene Stoe zugesetzt werden, die 
als Aufbereitungs und Anwendungs
hilfsmittel die Produktion oder Nutzung 
anwendungstechnisch unterstützen. 
Die DüMV unterscheidet zwischen den 
Stogruppen mit und ohne wesentliche 
Nährstogehalte. Zur besseren Einord
nung zeigt Abbildung 1 schematisch die 
Einteilung der verschiedenen Produkt
kategorien.

Die Nebenbestandteile sind in der DüMV 
in Anlage 2 Tabelle 8 gelistet und werden 
weiter in die Aufbereitungshilfsmittel, 
die Anwendungshilfsmittel und die 
Fremdbestandteile untergliedert. NI und 
UI sind hierbei den Anwendungshilfs
mitteln zugeordnet.

Die Zulassung und das Inverkehrbringen 
von Düngemitteltypen wird national 
auch in der DüMV geregelt – ebenso wie 
die Vorgaben für Düngemitteltypen, wel
che NI oder UI enthalten und die Frage, 
ob die Inhibitoren in den Düngemitteln 
als Einzelwirkstoe oder in Mischungen 
mit anderen Inhibitoren einzusetzen 
sind. Düngemittel können, sofern sie 
ausschließlich gelistete Sub stanzen der 
DüMV enthalten und ihren Anforde

Nitrifkations- und Ureaseinhibitoren – 
rechtlicher Rahmen und wasserwirtschaftliche Einordnung

Düngemittel mit stabilisiertem Stickstoff gewinnen zunehmend an Bedeutung. Allerdings sind Zulassungsverfahren und 
verschiedene rechtliche Gültigkeiten auf nationaler und EU-Ebene unübersichtlich. Funde von Umweltkonzentrationen der 
Wirkstoffe sind derzeit auf wenige lokal begrenzte Studien beschränkt. Der nachfolgende Fachbeitrag führt für Nitrikations- 
und Ureaseinhibitoren den rechtlichen Rahmen und die Einordnung aus wasserwirtschaftlicher Sicht aus.

von: Dr. Richard Beisecker, Theresa Seith (beide: IfÖL GmbH), Dr. Christine Kübeck,  Ursula Karges (beide: IWW Zentrum Wasser), 
Dr. Sondra Klitzke (Umweltbundesamt), Dr. Karsten Nödler & Sebastian Sturm (beide: TZW:DVGW-Technologiezentrum Wasser)
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Abb. 1: Schema zur rechtlichen Einordnung von Düngemitteln und Düngemittelzusatzstoffen
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rungen entsprechen, in Deutschland ohne eine 
Einzelzulassung oder Registrierung in den Ver
kehr gebracht und frei gehandelt werden. Nach 
EUVerordnung Nr. 2019/515 [5] über die gegen
seitige Anerkennung von Waren der Mitgliedstaa
ten gilt dies auch für in anderen EUStaaten recht
mäßig zugelassene Düngemittel und NI und UI. 
Voraussetzung ist die Übereinstimmung dieser 
Düngeprodukte mit dem DüngG und den in der 
DüMV festgelegten Anforderungen an Grenzwer
te und weitere Bestimmungen (Anlage 2) zum 
Schutz der Umwelt und der Gesundheit. In der 
Tabelle 1 sind die in Deutschland nach DüMV 
zugelassenen Wirkstoe aufgelistet.

Eine vergleichende Darstellung der Mindest und 
ggf. Maximalanteile der Wirkstoe bzw. Wirk
stogemische nach nationaler DüMV und EU
Verordnung EG 2003/2003 [6], die bis Mitte des 
Jahres 2022 gültig war, ist in Tabelle 2 aufgelistet. 
In Deutschland waren mehr Nitrikationshemm
stoe zugelassen, als in der bis dahin geltenden 
Verordnung EG Nr. 2003/2003 aufgelistet sind. 
Die in den Düngemitteln zulässigen Wirksto
gehalte waren teilweise unterschiedlich, lagen 
jedoch in etwa in einer Größenordnung. Die 
Wirkstoe MPA, Nitrapyrin, DMPSA und Gemi
sche aus DCD und 3MP bzw. Ammoniumthio
sulfat sind national nach DüMV zugelassen, nicht 
jedoch nach Verordnung EG Nr. 2003/2003. Für 
die UI sieht dies etwas anders aus. Die zugelas
senen Substanzen in EG Nr. 2003/2003 und 
DüMV stimmen überein, jedoch ist NBPT EU

weit und somit auch in Deutschland, nicht nur 
im Gemisch, sondern auch als Einzelwirksto 
zugelassen.

Mit Wirkung zum 16. Juli 2022 wurde die zuvor 
geltende Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 auf
gehoben und durch die am 5. Juni 2019 erlassene 
Verordnung (EU) Nr. 2019/1009 „mit Vorschrif
ten für die Bereitstellung von EUDüngeproduk
ten auf dem Markt“ ersetzt. Mit dem Inkraft
treten der neuen EUVerordnung 2019/1009 [7] 
gingen einige Änderungen im Zulassungsverfah
ren und in den Regeln der EUweiten Verkehrs
fähigkeit einher. Zuvor sollten in einer dreijäh
rigen Übergangszeit die Voraussetzungen für 
einheitliche Standards, Analysemethoden und 
Kennzeichnungsvorschriften in den EUMit
gliedsstaaten geschaen werden. Mit der Ver
ordnung (EU) Nr. 2019/1009 wurde auf europäi
scher Ebene das Zulassungssystem nach Dünge
mitteltypen durch eine CEKennzeichnung und 
Produktfunktionskategorien (PFC) ersetzt. 
Nitrikations, Denitrikations und Urease
hemmstoe können nun EUweit als Düngepro
dukte nach PFC 5 oder weiterhin nur auf natio
naler Ebene zugelassen werden. Für Düngepro
dukte nach Verordnung (EU) Nr. 2019/1009 gilt: 
Wenn „[…] sie den dort geregelten harmonisier
ten Anforderungen an Sicherheit, Qualität und 
Kennzeichnung genügen, können sie in der ge
samten EU frei verkauft werden und dürfen nicht 
mehr durch produktbezogene nationale Maß
nahmen und Vorschriften behindert werden.“

Wirkstoff Abkürzung Formel Zulassung 
gemäß DüMV 

Ureaseinhibitoren

N-(-Nitrophenyl)phosphorsäuretriamid -NPT C₆H₉N₄O₃P 

N-Butyl-thiophosphortriamid NBPT C₄H₁₄N₃PS 

N-Propylthiophosphortriamid NPPT C₃H₁₂N₃PS 

Nitrikationsinhibitoren

Dicyandiamid DCD C₂H₄N₄ vor 

-Methylpyrazol -MP C₄H₆N₂ vor 

H-,,-Triazol Triazol C₂H₃N₃ 

,-dimethyl-H-pyrazol
,-Dimethylpyrazolphosphat DMPP C₅H₈N₂

C₅H₁₁N₂PO₄ 

N-((()-Methyl-H-pyrazol--yl)methyl)acetamid MPA C₇H₁₁N₃O 

Nitrapyrin [-chloro--(trichloromethyl)pyridin] Nitrapyrin C₆H₃Cl₄N 

Isomerengemisch aus -(,-Dimethyl-H-pyrazol-
-yl)bernsteinsäure und -(,-Dimethyl-H- 
pyrazol--yl)bernsteinsäure 

DMPSA C₉H₁₂N₂O₄ 

Tabelle 1: Übersicht über die in Deutschland nach DÜMV zugelassenen Wirkstoffe
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DüMV [4] EU-Verordnung (EG) Nr. / [6]

Mindestanteile in %, bezogen auf Gesamtgehalt
an Ammonium-, Carbamid- und Cyanamid- 
Stickstoff

Niedrigster und höchster Hemmstoffgehalt in
Gewichtsprozent des Gesamtstickstoffs, der als 
Ammoniumstickstoff und Harnstoffstickstoff
vorhanden ist

Abkürzung Reinstoff Gemisch Reinstoff Gemisch

DCD  .

.
.

mit Ammoniumthiosulfat 
(:.)
mit -MP (:)
mit  H-,,-Triazol (:)

.-.

.-. mit  H-,,- 
Triazol (:)

-MP – max. 
.

mit Dicyandimid (:) – – –

Triazol – . mit -MP (:) – .–. mit -MP (:)

DMPP . – – .–. – –

MPA .
max. .

– – – – –

Nitrapyrin max.  
g/ha a

– – – – –

DMPSA .
max. .

– – .–. – –

-NPT .–. .–.

NBPT – .–
.

mit NPPT (:) .–. .– 
.

mit NPPT (:)

NPPT – mit NBPT (:) – mit NBPT (:)

Tabelle 2: Als Inhibitoren zugelassene Wirkstoffe nach nationaler DüMV und Verordnung EG 2003/2003
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Rechtlich unterliegen die Inhibitoren unter
schiedlichen Regelwerken auf nationaler sowie 
europäischer Ebene. Die Gültigkeit von nationa
lem Düngemittelrecht, EUDüngeverordnungen 
und die aufgrund des freien Warenverkehrs re
levanten nationalen Rechte aller EUBinnen
marktstaaten führen zu einer Intransparenz 
dieser am Markt erhältlichen und eingesetzten 
Wirkstoe.

Eine systematische Berücksichtigung der Um
weltauswirkungen in der nationalen Zulassung 
besteht erst seit ca. 15 Jahren [8]. Zuvor in die 
DüMV aufgenommene stabilisierte Düngemittel 
waren, auch ohne diese Zulassungskriterien zu 
erfüllen, prinzipiell marktfähig. Die Zulassung 
dieser Düngeprodukte erlischt nicht mit Ände
rung der Zulassungsbedingungen. Gerade mit 
Blick auf den Gewässerschutz und die unter den 
verschiedenen Regelwerken uneinheitlichen Um
weltbestimmungen scheinen Nachbesserungen 
im Bereich der Zulassung, z. B. hinsichtlich der 
Anforderungen zu Metaboliten oder der Ausge
staltung ökotoxikologischer Prüfungen, erforder
lich – auch vor dem Hintergrund, dass die Prü
fung eben dieser Wirksamkeit nicht immer deut
sche Anbauverhältnisse berücksichtigt [9].

Handelsprodukte und Applikationsmengen
Die Recherche zu den am Markt erhältlichen Pro
dukten erwies sich als sehr schwierig und brach
te teils widersprüchliche Ergebnisse. So gibt es 
kein öentlich zugängliches Produktverzeichnis 
(z. B. über ein Behördenregister). Produkte muss
ten über die Hersteller oder Vertreiber direkt ab
gefragt werden; dies geschah im Rahmen einer 
WebRecherche (Stand: Januar 2022). Zudem 
erfolgte über den Zeitraum des laufenden Projek
tes in einigen Produkten ein Austausch von Wirk
stoen – oft unter Beibehaltung des Handels
namens. Für die Produkte werden zwar die Wirk
stoe bzw. Wirkstogemische angegeben, jedoch 
besteht keine Deklarationspicht zu den Wirk
stogehalten. Dies machte es sehr schwierig, 
mögliche Applikationsmengen abzuleiten und die 
konkreten Eintragspfade nachzuvollziehen. 

Potenzielle weitere Eintragsquellen
Für die Wirkstoe DCD, Triazol und 3MP liegen 
weitere Zulassungen vor allem im Bereich der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie vor. 
So wird beispielsweise DCD in der Kunststo
herstellung und der Papierindustrie eingesetzt, 
3MP wiederum ist ein Synthesegrundsto für 
die Lackherstellung und Triazol wird für die 
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Herstellung von Veterinärpharmaka ge
nutzt. Dementsprechend ist ein Eintrag 
dieser Wirkstoe aus der Industrie über 
das Abwasser zu berücksichtigen. 

Ein ächenhafter landwirtschaftlicher 
Eintrag von Triazol erfolgt auch durch 
die Anwendung von Alzolfungiziden. Das 
beim Abbau der Alzolfungizide entste
hende Triazol (TZ) wird mit einem ge
sundheitlichen Orientierungswert 
(GOW) von 0,1 Mikrogramm pro Liter 
(µg/l) bewertet. TriazolFunde in Ober
ächen oder Grundwasser können daher 
meist nicht eindeutig einem bestimmten 
Eintragspfad zugeordnet werden.

Wirkweise
Die Abbildung 2 zeigt die Wirkweise der 
mikrobiellen Hemmung der Nitrika
tion durch NI und UI, aber auch, dass NI 
und UI unterschiedliche Angrispunkte 
innerhalb des Stickstokreislaufs im Bo
den haben. Durch den Einsatz von NI 
und UI sollen Stickstoverluste bei der 
landwirtschaftlichen Anwendung von 
Düngemitteln reduziert werden. Neben 
einer Reduzierung der Stickstoauswa
schung in Form von Nitrat zielt der Ein
satz dieser Stoe vor allem auf die Re
duktion gasförmiger Stickstoverluste 
durch Ammoniak und die Reduzierung 
der Lachgasemissionen ab.

Wasserwirtschaftliche Einordnung

Die wasserwirtschaftliche Einordnung 
der nach DüMV zugelassenen und der
zeit auf dem Markt verfügbaren Wirk
stoe ist maßgeblich durch die verfüg
baren Informationen geprägt. Dabei 
sind die großen Unterschiede hinsicht
lich der verfügbaren Informationen zwi
schen den Wirkstoen zu berücksichti
gen. Zudem gilt bei der Auswertung 
experimenteller Studien generell, dass 
die Ergebnisse nur unter den jeweils ge
wählten oder vorherrschenden Versuchs 
bzw. Anwendungsbedingungen vollstän
dige Gültigkeit haben. Diese waren je
doch in der recherchierten Literatur 
zum Teil sehr unterschiedlich, sodass 
verallgemeinerbare Aussagen nur 
schwierig abzuleiten sind.

Für die Beurteilung der Wirksamkeit 
hinsichtlich der Verringerung der Nitrat Abb. 2: Wirkungsweise von Nitrikations- und Ureaseinhibitoren
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auswaschung ist die in der Literatur dar
gestellte Informationslage zu inkonsis
tent, um gesicherte Aussagen zu den 
einzelnen Wirkstoen treen zu können. 
Aus den recherchierten Informationen 
und den im Projekt INHIBIT durchge
führten Experimenten (Freilandversu
che, Freiland und Laborlysimeter sowie 
Uferltratuntersuchungen im halbtech
nischen Maßstab) lässt sich jedoch ein 
großer Einuss der Standort, aber auch 
der jeweiligen Ausbringungsbedingun
gen ableiten. Diese sollten vor einer An
wendung der Wirkstoe und unter Ein
bezug der Stoeigenschaften geprüft 
und dahingehend bewertet werden, ob 
erstens unter den vorherrschenden Be
dingungen die gewählten Wirkstoe aus
reichende Wirksamkeit hinsichtlich re
duzierter Nitratauswaschungen besitzen 
können und zweitens die vorherrschen
den Bedingungen nicht unbeabsichtigte 
Grundwassereinträge der Wirkstoe 
selbst begünstigen.

Für die in diesem Projekt bewerteten 
UI 2NPT und insbesondere NBPT zeigt 
sich der pHWert des umgebenden Mi
lieus als ausschlaggebender Faktor für die 
Wirksamkeit und den hydrolytischen 
sowie biologischen Abbau gleichermaßen.

Für Triazol zeichnete sich aus den Ex
perimenten der Eintrag über die unge
sättigte Zone als potenziell relevanter 
Faktor ab. In der gesättigten Zone der 
Uferltration wurde Triazol von allen 

untersuchten NI am stärksten biolo
gisch eliminiert, während ein (a)bioti
scher Abbau in Oberächenwasser da
gegen nicht beobachtet wurde [12]. 
Diese Beobachtung deckt sich mit Er
gebnissen von Scheurer et al. [1], die in 
Reinstwasser eine hydrolytische Stabili
tät von 41 Tagen fanden. Kritisch hin
sichtlich der hohen Abundanz in Ober
ächengewässern ist für die regionale 
Wasserversorgung zudem die Unkennt
nis über die Bedeutung der unterschied
lichen Eintragsquellen von Triazol. Für 
Triazol sowie dessen Vorgängersubstan
zen sind auch andere Anwendungsfelder 
bekannt, die mit der Befundaufklärung 
ebenfalls geprüft werden sollten [10]. 

Für DMPP zeigen die Literaturrecher
che wie auch die Versuchsergebnisse, 
dass der Wirksto einem eher geringem 
(und wenn, dann vorrangig mikrobiel
lem) Abbau unterliegt. Die standortspe
zische Zusammensetzung des Mikro
bioms spielt also eine entscheidende 
Rolle für die Stabilität des Stoes im 
jeweiligen Ökosystem. Die ansonsten 
hohe Stabilität des Stoes lässt prinzi
piell die Möglichkeit direkter Einträge 
über die ungesättigte Bodenzone als 
auch Einträge über den Pfad „Oberä
chenabuss – Gewässer – Uferltration“ 
zu. In Böden mit hohem organischem 
Anteil und hoher Ionenaustauschkapa
zität lässt sich zudem eine teilweise Im
mobilisierung nicht ausschließen, wo
durch in Verbindung mit der Persistenz 
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das Risiko für ein schlecht prognosti
zierbares Verlagerungsverhalten des 
Wirkstos über längere Zeiträume ge
geben scheint.

Die geringe Informationslage zu 3MP 
erlaubt die Einschätzung des Stover
haltens einzig auf Basis der in diesem 
Projekt durchgeführten Experimente. 
So zeigt sich 3MP als verhältnismäßig 
stabil in den Gefäßversuchen und in den 
Lagerungsexperimenten nicht anfällig 
für hydrolytischen, jedoch für mikrobi
ellen Abbau. Trotzdem wurde es wäh
rend der Experimente zur Uferltration 
nur unzureichend (d. h. zu rund 30 Pro
zent) eliminiert [12]. Dies deutet auf 
die Relevanz der Zusammensetzung des 
lokalen Mikrobioms sowie auf die An
forderung einer langen Fließstrecke und 
Verweilzeit während der Uferltration 
als Faktoren einer akzeptablen Elimina
tion hin.

Die aufgrund fehlender Informationen 
bestehende Kenntnislücke zum Um
weltvorkommen und dem Verhalten von 
MPA lässt eine wasserwirtschaftliche 
Einordnung zu diesem Zeitpunkt eher 
spekulativ erscheinen. Aufgrund der 
fehlenden laboranalytischen Nachweis
möglichkeiten konnte MPA in den bis
herigen Monitorings in deutschen Ober
ächengewässern nicht berücksichtigt 
werden. Generell spricht die vom Ad
sorptionskoezienten (KOC < 100) 
ableitbare hohe Mobilität von MPA eher 
für ein potenzielles Auswaschungsrisiko, 
demgegenüber steht jedoch die geringe 
Stabilität im Boden. Seit dem Jahr 2021 
wurde ein Ersatz von Triazol durch MPA 
in einigen Produkten registriert. Gerade 
aufgrund der aus der Produktpalette ab
lesbaren, erwartbar steigenden Ausbrin
gungsrate von MPA sind Untersuchun
gen zum Umweltverhalten und dem 
ächenhaften Vorkommen des Wirk
stos dringend erforderlich. 

Als polare, wasserlösliche und hydroly
tisch stabile Substanz ist für DCD unter 
ungünstigen Bedingungen ein Grund
wassereintrag aus der ungesättigten 
Zone heraus möglich. Die Literatur
recherche ergab, dass insbesondere san
dige und grobporige Böden sowie saure 
Bodenverhältnisse zu den die Auswa

schung potenziell begünstigenden Fak
toren zählen. Hingegen scheinen ein 
hoher Anteil organischer Substanz, aus
reichend hohe Kationenaustauschkapa
zität und ein BodenpHWert im eher
neutralen Bereich (pH 6 bis 8) prinzi
piell das Auswaschungsrisiko zu vermin
dern. Das aus Monitoringergebnissen 
ersichtliche, ubiquitäre Vorkommen 
unterstreicht das potenziell von DCD 
ausgehende Risiko für aus Oberächen
gewässern gewonnenem Rohwasser für 
die Trinkwassergewinnung [1, 11]. Auch 
in den Voruntersuchungen zeigte sich 
DCD hydrolytisch stabil und als der NI 
mit der geringsten Anfälligkeit gegen
über mikrobiellem Abbau. Bei der Ufer
ltration wurde in diesem Projekt ein 
relevantes Verlagerungsverhalten (d. h. 
rund 50 Prozent der aufgegebenen Men
ge) beobachtet [12]. Den Befürchtun
gen eines Stoeintrags ins Grundwasser 
entgegen steht der verhältnismäßig ge
ringe Anteil an Positivbefunden in unter
suchten Grund und Trinkwässern. Ähn
lich wie im Falle der ubiquitären Funde 
in Oberächengewässern lässt sich aus 
den Ergebnissen nicht abschließend ent
nehmen, welchen Anteil konkret Dünge
anwendungen an der Freisetzung von 
DCD haben. Zur Zeit der Projektbearbei
tung spielt DCD in der Produktpalette 
eine untergeordnete Rolle. Da es auf
grund des Status als zugelassener Wirk
sto jederzeit und aufgrund der fehlen
den Anzeigepicht auch ohne Kenntnis 
von Behörden oder Wasserversorgern 
eingesetzt werden kann, ist eine weitere 
Aufklärung zu den Quellen der Befunde 
zu empfehlen.

Für Nitrapyrin und DMPSA wurden in 
der Recherche aktuell keine Informatio
nen über am deutschen Markt bendli
che Produkte ermittelt. Die Suche zu 
DMPSA unter mitteleuropäischen Ver
hältnissen in der Literaturdatenbank 
verlief unergiebig. Den Ergebnissen der 
Literaturrecherche durch Scheurer et al. 
[1] ist bezüglich Nitrapyrin nichts We
sentliches hinzuzufügen. Auch wenn 
beide Stoe nach Stand des Wissens 
aktuell in Deutschland nicht als Inhibi
toren ausgebracht werden, sollte die 
Marktlage vorbeugend weiterhin beob
achtet und die Stoe in Monitorings 
zumindest sporadisch miterfasst 
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werden, sofern die analytischen Möglichkeiten 
dafür vorliegen.

Die relevanten Ergebnisse der Literaturrecher
che sind in Tabelle 3 für die einzelnen Wirkstof
fe zusammengefasst. Folgende Schlussfolgerun
gen wurden aus der Literaturrecherche gezogen: 

• Aufgrund der sehr inkonsistenten Da tenlage 
der Literatur (unterschiedliche Fragestellun
gen der Studien und uneinheitliche Studien
designs) sind pauschale Aussagen und ein 
genereller Vergleich der Wirkstoe sowie eine 
Empfehlung für oder gegen den Einsatz von 
NI und UI in Verbindung mit Düngemittel
anwendungen nicht möglich. 

• Häug wurden die Versuche auf Bodenverhält
nissen mit eher ungünstigen Bedingungen 
(hoher Sandanteil und/oder geringer Anteil an 
organischer Substanz) durchgeführt.

• Weitere Bodeneigenschaften wie pHWert und 
Kationenaustauschkapazität (KAK) können 
aber im Einzelfall auch für das Verlagerungs
verhalten entscheidend sein.

• Verallgemeinernd lässt sich folgern, dass ein 
höherer CorgAnteil und eine höhere KAK die 
Verlagerungsgefahr der Inhibitoren mindern. 

• Die Literaturrecherche sowie die im For
schungsprojekt durchgeführten Untersuchun
gen zeigen deutlich eine Abhängigkeit des 
Umweltverhaltens der Wirkstoe von den 
Standortbedingungen. Mögliche Risiken und 
Chancen im Gewässerschutz sind dementspre
chend für jeden Wirksto individuell einzu
ordnen.

Schlussfolgerungen

Die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Ni
trikations und Ureaseinhibitoren hat sich seit 
den Arbeiten von Scheurer et. al [1] auf insge
samt zehn verdoppelt. Wesentlicher Grund hier
für sind gesetzliche Änderungen sowie der zu
nehmende Druck, eine Reduktion der Emission 
von Stickstoverbindungen vor allem in die At
mosphäre einzudämmen. In diesem Zusammen
hang steht der unter bestimmten Rahmenbedin
gungen erstmals gesetzlich verankerte Einsatz 
stabilisierter Harnstodünger als übergeordnete 
Maßnahme für einen ezienten Düngemittel
einsatz [5]. Der landwirtschaftliche Nutzen von 
den als Inhibitoren eingesetzten Wirkstoen 
liegt vorrangig in der Minimierung von gasför
migen Stickstoverlusten.
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ª   aus ECHA Datenbank – Brief profiles der Wirkstoffe (letzter abgerufener Stand: März 2022)
 belegte Umweltfunde; +++ hoch, ++ mittel, + niedrig, k. A. = keine Angaben
* Vergleichbarkeit schwierig, da höhere volatile N-Verluste auf den leichteren Böden
KAK = Kationenaustauscherkapazität; TZ = Triazol; WFPS = wassergefüllter Porenraum

Tabelle 3: Zusammenstellung der Informationen aus der Literaturdatenbank  
(Ergebnisse der Studien sind nur unter den jeweils gewählten oder  vorherrschenden  
Bedingungen vollständig gültig.)
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Verschiedene Zulassungsformate im na
tionalen wie auch europäischen Kontext 
gestalten die Anforderungen, die an die 
Umweltbewertung der einzelnen Inhi
bitoren gestellt werden, als sehr unüber
sichtlich und für die Öentlichkeit oft 
nicht nachvollziehbar. Zudem führen die 
parallele Gültigkeit von nationalem 
Düngemittelrecht, EUDüngeverord
nungen und die aufgrund des freien 
 Warenverkehrs relevanten nationalen 
Rechte aller EUBinnenmarktstaaten zu 
einer Intransparenz der am Markt er
hältlichen und eingesetzten Düngepro
dukte und Wirkstoe. Dies wird da
durch verstärkt, dass für die Inhibitoren 
kein öentlich zugängliches Produkt
verzeichnis oder Behördenregister über 
die Anwendungen existiert. Eine ein
schränkende Prognose seitens des Ge
wässerschutzes, welche Wirkstoe in 
welchen Regionen zu überwachen sind, 
ist somit kaum möglich. Der im Verlauf 
des Projektes registrierte Austausch von 
Wirkstoen in Produkten – oft unter 
Beibehaltung des Handelsnamens – er
schwert diese Situation zusätzlich. 

Prinzipiell kann jeder der unter der 
DüMV, dem europäischen Düngerecht 
oder dem Düngerecht eines anderen 
europäischen Staates zugelassenen 
Wirkstoe (unter bestimmten Bedin
gungen) in Deutschland ausgebracht 
werden, ohne dass eine entsprechende 
Anzeigepicht gegenüber Umweltbehör
den besteht. Die systematische Berück
sichtigung der Umweltauswirkungen in 
der nationalen Zulassung besteht erst 
seit ca. 15 Jahren. Zuvor in die DüMV 
aufgenommene stabilisierte Düngemit
tel und Wirkstoe sind, auch ohne die
se Zulassungskriterien zu erfüllen, 
marktfähig, da ihre Zulassung nicht mit 
Änderung der Zulassungsbedingungen 
erlischt.

Das fehlende Register über die regional 
tatsächlich in Anwendung bendlichen 
Inhibitoren und die damit verbundene 
Unsicherheit, welcher Wirksto für den 
einzelnen Wasserversorger relevant 
sein kann, bzw. Lösungsvorschläge, wie 
dieser Unsicherheit Rechnung zu tragen 
sei, war Diskussionsgegenstand einer 
UBATagung [9]. Als Reaktion auf die 
Diskussionsergebnisse der Fachtagung 

ging u. a. das Bundesumweltministe
rium in einer ersten Initiative auf einzel
ne Wasserversorgungsunternehmen zu, 
um gemeinsame Strategien für eine 
bessere Transparenz zu entwickeln.

Derzeit besteht für die Produkte keine 
Deklarationspicht zu ihren Wirksto
gehalten. Eine Risikoeinschätzung ist 
dementsprechend nicht möglich. Aus 
den entsprechend der DüMV rechtlich 
zugelassenen Mindestanteilen am Stick
stogehalt lassen sich nur bedingt Rück
schlüsse ziehen; für MPA fehlt sogar die 
laboranalytische Nachweismöglichkeit. 
Die Abhängigkeit des Umweltverhaltens 
der Wirkstoe von den Standortbedin
gungen erschwert mögliche Anwen
dungsempfehlungen und die Bewertung 
im Hinblick auf den Gewässerschutz. 

Dr. Richard Beisecker ist Agrar-
wissenschaftler und Geschäftsführer 
der IfÖL GmbH.

Theresa Seith ist Geoökologin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der 
IfÖL GmbH.

Dr. Christine Kübeck ist Geowissen-
schaftlerin und leitete das Projekt 
INHIBIT im Rahmen ihrer Tätigkeiten am 
IWW Zentrum Wasser.

Ursula Karges ist Umwelt- und Agrar-
wissenschaftlerin und wissenschaft-
liche Mitarbeiterin beim IWW Zentrum 
Wasser Regionalstandort Rhein-Main in 
Biebesheim.

Dr. Sondra Klitzke ist Umweltwissen-
schaftlerin und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Umweltbundesamt im 
Fachgebiet II 3.1 Trinkwasserressourcen-
schutz.

Dr. Karsten Nödler ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am TZW:DVGW-Tech-
nologiezentrum Wasser im Sachgebiet 
Wasserchemische Forschung.

Sebastian Sturm ist Geoökologe und 
leitet die Abteilung Wasserversorgung 
am TZW:DVGW-Technologiezentrum 
Wasser.

Kontakt:
Dr. Richard Beisecker
Ingenieurbüro für Ökologie und Land-
wirtschaft GmbH
Windhäuser Weg 8
34123 Kassel
Tel.: 0561 70151510
E-Mail: rb@ifoel.de
Internet: www.ifoel.de

Die Autoren

[11] Schaffer, M., Schmid, R.: Untersuchungen zum 
Vorkommen von Nitrikations-und Ureaseinhibito-
ren in niedersächsischen Oberächengewässern 
Landesweiter Überblick und Identikation von 
Belastungsschwerpunkten. Niedersächsischer 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-und 
Naturschutz, Hildesheim 2019. 
[12] Zeeshan, M., Scheurer, M., Förster, C., Kuebeck, 
C., Ruhl, A. S., Klitzke, S.: The fate of nitrication 
and urease inhibitors in simulated bank ltration. 
In: Journal of Environmental Management, 335. 
117845, 2023.

Literatur
[1] Scheurer, M., Sacher, F., Brauch, H.-J.: Studie zur 
Bedeutung von Nitrikations- und Ureaseinhibito-
ren für die Roh- und Trinkwasserbeschaffenheit in 
Deutschland, Karlsruhe 2014.
[2] Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I 
S. 1305), die zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes 
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert 
worden ist, 2017.
[3] Düngegesetz vom 9. Januar 2009 (BGBl. I S. 54, 
136), das zuletzt durch Artikel 96 des Gesetzes vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden 
ist, 2009.
[4] Düngemittelverordnung vom 5. Dezember 2012 
(BGBl. I S. 2482), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 2. Oktober 2019 (BGBl. I S. 1414) 
geändert worden ist, 2012.
[5] Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 über 
die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in 
einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr 
gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 764/2008, 2019.
[6] Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über Düngemittel (Text von Bedeutung für den 
EWR), 2003.
[7] Verordnung (EU) 2019/1009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit 
Vorschriften für die Bereitstellung von EU-Dünge-
produkten auf dem Markt und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) 
Nr. 1107/2009 sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 2003/2003.
[8] Hund-Rinke, K.: Nitrikations- und Urease-
hemmer (Fokus: Ökotoxikologie). Vortrag auf der 
UBA-Fachtagung zur Umweltbewertung von Dünge-
mittelzusatzstoffen, Dessau-Roßlau 2021.
[9] Karges, U., Kübeck, C., aus der Beek, T., Seith, 
T., Beisecker, R.: Abschlussbericht: Fachtagung zur 
Umweltbewertung von Düngemittelzusatzstoffen – 
Ausgangslage, Datengrundlagen, Methoden und Risi-
koregulierung: Umweltbundesamt, Texte 41/2023.
[10] Nödler, K., Scheurer, M.: Substances from 
multiple sources (SMS): the presence of multiple 
primary and secondary sources of persistent and 
mobile organic contaminants is an upcoming chal-
lenge for the drinking water sector and regulatory 
frameworks. ACS Publications 2019.

53energie | wasser-praxis 05/2023


